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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung einer Herzfunktionsstörung eines Patienten

(57) Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur
Erfassung einer Störung der Herztätigkeit eines Patien-
ten bzw. zur Durchführung einer Defibrillation. Von min-
destens einem Sensor (12) wird mindestens ein die
Herztätigkeit eines Patienten charakterisierender Para-
meter erfasst. Es wird eine automatische Auswertung
im Hinblick auf mindestens einen die Störung der Herz-
tätigkeit charakterisierenden Parameter durchgeführt

und bei einer Erkennung einer Grenzwertüberschrei-
tung für mindestens einen der die Störung charakteri-
sierenden Parameter wird ein Alarmsignal generiert.
Der Defibrillator (1) ist als eine mobile Einheit ausgebil-
det und mit einem Spannungsgenerator, (7) einer Steu-
ereinheit (9) sowie mindestens zwei Elektroden (2,3)
versehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Erfassung einer Störung der Herztätig-
keit eines Patienten.
[0002] Ein zunehmender Anteil älterer Mitmenschen
in unserer Gesellschaft führt zu einer signifikant steigen-
den Zahl kardiopulmonaler Erkrankungen mit zum Teil
lebensbedrohlichen Folgen. An erster Stelle zu nennen
ist dabei der Herzinfarkt, der in der Folge zu einer Schä-
digung des Myokards und schließlich zu einer Herzin-
suffizienz (CHF: Congestive Heart Failure) führen kann.
Die daraus resultierenden Kreislaufveränderungen ha-
ben häufig auch Auswirkungen auf die pulmonalen Pa-
rameter, so dass diese Patienten nicht selten zusätzlich
beatmungspflichtig werden. Darüber hinaus gehört die-
se Gruppe zu den Risikopatienten, da das vorgeschä-
digte Herz zu Kammerflimmern neigt, was schließlich
zum plötzlichen Herztod führt.
[0003] Für alle Teilbereiche der betreffenden Erkran-
kungen gibt es mittlerweile Therapieverfahren. Die
Atemschwierigkeiten lassen sich wirkungsvoll durch
CPAP-Geräte oder daraus abgeleitete Verfahren be-
handeln, ein Kammerflimmern (VP) kann durch Defibril-
lation behandelt werden. Medikamentöse Therapien
befinden sich weitgehend auf dem Rückmarsch, da in
umfangreichen Studien lediglich kurzfristige Erfolge
nachweisbar waren, langfristig jedoch proarrhythmi-
sche Effekte vorherrschen.
[0004] Während die CPAP-Therapie aufgrund der
vergleichsweise geringen Kosten und der einfacheren
Handhabbarkeit auch im Heimbereich angewandt und
vor allem durch die Krankenkassen bezahlt wird, findet
die Defibrillation erst langsam Akzeptanz. Implantierba-
re Defibriiiatoren (sog. ICDs) sind mit einem Gerätepreis
von etwa 20.000 Euro zu teuer und werden daher unter
anderem erst nach einem überlebten VF-Anfall von den
Krankenkassen genehmigt. Mehr und mehr setzen sich
externe Defibrillatoren im präklinischen Bereich durch.
Aufgrund der langen Anfahrtzeiten der Notarztfahrzeu-
ge kommt die externe Hilfe jedoch in aller Regel zu spät.
Derzeit überleben in Deutschland nur etwa 2% aller
VF-Patienten ihren ersten Anfall. Daraus ergibt sich die
dringende Notwendigkeit, nach neuen, kostengünstige-
ren und zugleich einfacheren Methoden zu suchen, die
eine höhere Überlebensrate in dieser umfangreichen
Patientengruppe sicherstellen.
[0005] Seit wenigen Jahren werden unter dem Begriff
AED(Automatic External-Defibrillator) bzw. PAD (Public
Access Defibrillator) sogenannte halbautomatische De-
fibrillatoren eingeführt, die dank ihrer automatischen
Diagnosefunktion eine Bedienung durch medizinische
Laien ermöglichen. Hierdurch wird - bei flächendecken-
der Verbreitung im Sinne eines Feuerlöschers - die An-
fahrtzeit des Notarztes vermieden und somit die Über-
lebenswahrscheinlichkeit erhöht. Eine umfangreiche
Studie auf dem Flughafen Chicago O'Hare hat bei-
spielsweise ergeben, dass sich die Rate der erfolgrei-

chen Reanimationen auf bis zu 90 % anheben läßt, so-
fern das Flughafengebäude mit derartigen Geräten aus-
gestattet und das Personal in deren Handhabung ein-
gewiesen wird. Auf diese Weise ließ sich allein im Jahre
2000 eine Anzahl von 12 Patienten auf diesem Flugha-
fen erfolgreich reanimieren. Speziell für Risikopatienten
bietet sich somit die Möglichkeit, derartige Geräte zu er-
werben und zu Hause für Familienangehörige zugäng-
lich aufzubewahren oder aber mit sich zu führen.
[0006] Einen anderen Ansatz verfolgen seit kurzem
die Firmen Medtronic und Lifecor. Sie entwickelten eine
tragbare Weste, in die ein Defibrillator eingearbeitet ist.
Er analysiert das EKG des Patienten und aktiviert im
Ernstfall vollautomatisch die ebenfalls in die Weste ein-
genähten Elektroden, drückt pneumatisch Elektroden-
gel an die Grenzfläche der Elektrode-Haut und defibril-
liert. Die kürzlich veröffentlichte FDA-Studie zeigte,
dass die Überlebensrate auf 25 % ansteigt. Dieses Er-
gebnis zeigt, dass tragbare externe Defibrillatoren eine
sinnvolle Alternative zu bestehenden Konzepten bieten.
[0007] Zu beachten ist aber, dass trotzdem ein Teil der
Patienten ihren Anfall nicht überlebt, wenn sie zum ent-
sprechenden Zeitpunkt das Gerät nicht angelegt haben.
Insbesondere in der Nacht ist ein derartiges Gerät nicht
akzeptabel, da es aufgrund der externen Komponenten
keinen erholsamen Schlaf zuläßt.
[0008] Hinzu kommt, dass ein derartiges Gerät we-
gen der technisch aufwendigen Konstruktion immer
noch in einem Preisbereich von 10.000 Euro liegt und
somit auch ökonomisch keine wesentlichen Vorteile bie-
tet. Der einzige Vorteil besteht in der Tatsache, dass ex-
terne Geräte als Investitionsgut angeschafft werden
können und sich damit von Patient auf Patient übertra-
gen lassen, Implantate dagegen als Verbrauchsgut be-
handelt werden und somit in das Eigentum eines Pati-
enten übergehen. Eine Übertragung, bspw. im Sinne ei-
nes Bridging Devices zwischen Transplantationskandi-
daten, ist somit rechtlich bedenklich.
[0009] Stand der Technik ist somit eine Therapie
durch externe Defibrillation in allen Lebenslagen, in de-
nen der Patient unter Überwachung steht. Insbesonde-
re bei Nacht sowie bei Alleinstehenden bzw. außerhalb
von klinisch ausgerüsteten Überwachungseinrichtun-
gen (Kliniken, Pflegeheimen etc.) bietet dieser Stand
der Technik jedoch keinen ausreichenden Schutz.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren der einleitend genannten Art derart zu ver-
bessern, dass eine Geräteaktivierung mit geringer Zeit-
verzögerung unterstützt wird.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass von mindestens einem Sensor min-
destens ein die Herztätigkeit eines Patienten charakte-
risierender Parameter erfaßt wird, dass eine automati-
sche Auswertung im Hinblick auf mindestens einen die
Störung der Herztätigkeit des Patienten charakterisie-
renden Parameter durchgeführt wird und dass bei einer
Erkennung einer Grenzwertüberschreitung für minde-
stens einen die Störung der Herztätigkeit charakterisie-
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renden Parameter ein Alarmsignal generiert wird.
[0012] Der Begriff "Grenzwertüberschreitung" ist all-
gemein zu verstehen und umfasst beispielsweise auch
eine auf der Fuzzy-Logik basierende Auslösung des
Alarms. Dabei kann beispielsweise ein Alarmsignal ge-
neriert werden, wenn Parameter erfasst werden, die
einzeln noch nicht als kritisch bewertet werden, in ihrer
Summe jedoch einen kritischen Zustand charakterisie-
ren, der eine Alarmauslösung bedingt.
[0013] Bei der Störung der Herztätigkeit eines Patien-
ten kann es sich um eine beliebige Abweichung der
Herztätigkeit vom Normalzustand handeln. Zu diesen
Störungen sind beispielsweise das Kammerflimmern,
das Kammerflattern, die Kammertachykardie sowie die
Asystolie zu zählen. Auch beliebige andere Störungen
der Herzaktivität kommen in Betracht.
[0014] Bei dem Alarmsignal kann es sich beispiels-
weise um ein Signal handeln, das einen Defibrillator ak-
tiviert und gleichzeitig oder zeitversetzt beispielsweise
akustisch oder optisch wahrnehmbar ist. Des Weiteren
ist von dem Begriff "Alarmsignal" auch ein Signal um-
fasst, das nicht zu einer unmittelbaren Aktivierung eines
Defibrillators führt, sondern lediglich im Sinne einer Sta-
tusinformation darüber informiert, dass eine Grenzwert-
überschreitung eingetreten ist. Ein derartiges Signal
kann in beliebiger Weise, z.B. optisch oder akustisch
abgegeben werden.
[0015] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Signalerfassung am Patienten
und die Generierung eines Alarmsignals von diesem
örtlich getrennt durchgeführt werden. Dabei kann vor-
gesehen sein, dass die Signalerfassung mittels mobiler,
tragbarer Sensoren erfolgt. Die Generierung eines
Alarmsignals kann beispielsweise in unmittelbarer Nä-
he des Patienten, beispielsweise auf dem Nachttisch,
in einem Arzt- oder Stationszimmer, bei einer Rettungs-
leitstelle, bei Angehörigen oder Freunden etc. erfolgen.
[0016] Die Signalauswertung kann am Patienten oder
von diesem örtlich getrennt angeordnet sein. Die Daten-
übertragung zwischen dem oder den Sensoren und der
Signalauswertung sowie zwischen der Signalauswer-
tung und den Mitteln zur Generierung eines Alarmsi-
gnals kann auf beliebige Weise, beispielsweise schnur-
gebunden oder drahtlos erfolgen.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des er-
findungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0018] Bei der Störung der Herztätigkeit eines Patien-
ten kann es sich beispielsweise um einen Fibrillations-
zustand und bei dem die Störung der Herztätigkeit cha-
rakterisierenden Parameter um einen Fibrillationspara-
meter handeln.
[0019] Eine aussagefähige Erfassung der jeweiligen
Herztätigkeit kann dadurch erfolgen, dass eine mess-
technische Erfassung eines EKG-Signals durchgeführt
wird. Auch eine Erfassung eines Puls-Signals oder ei-
nes Hämodynamik-Signals ist alternativ oder zusätzlich
durchführbar.

[0020] Ein großer Anwendungskomfort kann dadurch
unterstützt werden, dass die Messwerterfassung im Be-
reich mindestens eines Klebepflasters durchgeführt
wird. Ebenfalls ist daran gedacht, dass die Messwerter-
fassung im Bereich mindestens eines Armbandes,
Halsbandes, Bauchbandes oder Hüftbandes durchge-
führt wird.
[0021] Eine Signalerfassung in unmittelbarer Herznä-
he wird dadurch unterstützt, dass die Messwerterfas-
sung im Bereich eines Brustbandes durchgeführt wird.
[0022] Ein weiter gesteigerter Benutzungskomfort
kann dadurch erreicht werden, dass eine sensorische
Messdatenerfassung und eine Auswertung der Messsi-
gnale voneinander örtlich getrennt durchgeführt wer-
den.
[0023] Insbesondere ist daran gedacht, dass die vom
Sensor erfaßten Messdaten drahtlos zu einer Signal-
auswertung übertragen werden. In diesem Fall trägt der
Patient im wesentlichen nur die Sensoren sowie Mittel
zur Datenübertragung und eine Stromversorgung mit
sich, während die Signalauswertung sowie die Mittel zur
Generierung von Alarmsignalen davon entfernt, bei-
spielsweise ortsfest oder auch mobil ausgeführt sein
können.
[0024] Ebenso ist denkbar, dass eine sensorische
Messdatenerfassung und eine Auswertung der Messsi-
gnale örtlich benachbart durchgeführt werden und dass
die Ergebnisse der Signalauswertung übertragen wer-
den.
[0025] Eine kompakte Ausführungsform wird dadurch
erreicht, dass eine Messdatenerfassung im Bereich ei-
ner Beatmungsmaske durchgeführt wird.
[0026] Eine typische Signalgenerierung erfolgt derart,
dass ein akustisches Alarmsignal generiert wird. Dar-
über hinaus ist auch daran gedacht, dass ein optisches
Alarmsignal generiert wird.
[0027] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Werte
des mindestens einen die Herztätigkeit eines Patienten
charakterisierenden Parameters gespeichert werden.
Die Speicherung kann an beliebiger Stelle erfolgen.
Denkbar ist beispielsweise, dass die Daten in einem
Modul gespeichert werden, das der Patient mit sich
trägt. Ebenso ist es möglich, die Speicherung in einem
stationär angeordneten Speicher, beispielsweise in ei-
nem Server vorzunehmen. Die abrufbare Speicherung
dieser Daten bringt den Vorteil mit sich, dass der Krank-
heitsverlauf bzw. der Zustand des Patienten vor Eintritt
eines Notfalls verfolgt werden kann, wodurch eine Ent-
scheidung hinsichtlich der weiteren vorzunehmenden
Maßnahmen erleichtert werden kann. Die Werte können
in dem Speicher abrufbar vorliegen. Es kann ebenso
vorgesehen sein, dass die Speicher die Werte aktiv ver-
senden.
[0028] Die Werte des mindestens einen die Herztätig-
keit eines Patienten charakterisierenden Parameters
können unmittelbar von dem Sensor an den Speicher
übertragen werden. Ebenso ist es denkbar, dass die
Werte zunächst vom Sensor an eine Signalauswertung
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übertragen werden und von dieser dem Speicher zuge-
führt werden. Dabei kann die Übertragung von der Si-
gnalauswertung an den Speicher beispielsweise
schnurlos erfolgen.
[0029] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass bei Erkennen einer Grenzwertüber-
schreitung ein Kennzeichnungssignal generiert wird,
das die Abgabe des Alarmsignals bewirkt. Das Kenn-
zeichnungssignal kann beispielsweise von einem Si-
gnalgenerator erzeugt werden und bewirken, dass ein
Signalgeber das Alarmsignal abgibt.
[0030] Das Kennzeichnungssignal kann schnurge-
bunden oder drahtlos übertragen werden. Hinsichtlich
der Übertragungstechnik bestehen keine Beschränkun-
gen. Die Übertragung des Kennzeichnungssignals kann
per Datennahübertragung, insbesondere per Bluetooth,
oder per Datenfernübertragung, insbesondere mittels
Telefon oder Mobilfunktechnik oder per Funk, erfolgen.
[0031] Soll die Datennahübertragung angewandt
werden, kann das Alarmsignal von einem im Empfangs-
bereich des Kennzeichnungssignals befindlichen Si-
gnalgeber beispielsweise optisch und/oder akustisch
abgegeben werden. Selbstverständlich ist es ebenso
möglich, dass die Versorgung des Signalgebers mit
dem Kennzeichnungssignal schnurgebunden erfolgt.
[0032] Kommt die Datenfernübertragung zum Ein-
satz, besteht die Möglichkeit, das Kennzeichnungssi-
gnal an ein mobiles Endgerät, wie beispielsweise an ein
Funkgerät, ein Handy oder PDA zu übertragen, das bei
Empfang des Kennzeichnungssignals das Alarmsignal
abgibt. Auf diese Weise ist es möglich, dass ein Alarm-
signal an einem beliebigen Ort und losgelöst vom Auf-
enthaltsort des Patienten abgegeben wird. Als Empfän-
ger des Alarmsignals kommen beispielsweise Angehö-
rige, der Notarzt bzw. eine Rettungsleitstelle in Betracht.
Beispielsweise kann in der Wohnung des Patienten
oder von Angehörigen ein lokaler Melder aufgestellt
sein, der das Alarmsignal abgibt.
[0033] Denkbar ist es beispielsweise, dass das
Alarmsignal in Form eines Anrufes mit einer Sprach-
nachricht oder in Form einer SMS übermittelt wird.
[0034] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass im Rah-
men der Übertragung des Kennzeichnungssignals die
gespeicherten Werte des mindestens einen die Herztä-
tigkeit eines Patienten charakterisierenden Parameters
oder Informationen über einen Speicherplatz übertra-
gen werden, an dem die Werte abrufbar vorliegen. Die
Übertragung dieser Informationen kann zeitgleich oder
auch zeitversetzt zur der Übertragung des Kennzeich-
nungssignals oder auch davon unabhängig erfolgen. Ei-
ne derartige Ausgestaltung der Erfindung ermöglicht es,
den Empfänger nicht nur mit dem Alarmsignal, sondern
auch mit Informationen über den Zustand des Patienten
vorzugsweise über einen längeren Zeitraum, insbeson-
dere über den Zustand des Patienten vor Eintritt eines
Notfalls zu versorgen, wodurch dem behandelnden Arzt
eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der weiteren Be-
handlungsschritte an die Hand gegeben werden kann.

[0035] Denkbar ist beispielsweise, den das Alarmsi-
gnal erhaltenden Arzt mit den Werten der die Herztätig-
keit eines Patienten charakterisierender Parameter zu
versorgen, die beispielsweise auf einem PDA sofort vi-
sualisiert werden können. In Betracht kommt beispiels-
weise die Darstellung des EKG auf dem PDA.
[0036] Die Werte können vor, während oder im An-
schluss an die Übersendung des Kennzeichnungssi-
gnals übertragen werden. Entsprechendes gilt für die In-
formation hinsichtlich des Speicherplatzes, die bei-
spielsweise implizit in dem Alarmsignal enthalten sein
kann. Beispielsweise ist denkbar, dass das Alarmsignal
aus dem Namen des Patienten oder einer Gerätenum-
mer eines Defibrillators besteht und dass unter diesen
Bezeichnungen auch die gespeicherten Daten zu finden
sind. Diese können beispielsweise auf einem Server ab-
gelegt sein.
[0037] Entsprechendes gilt in weiterer Ausgestaltung
der Erfindung auch für Patientendaten oder Informatio-
nen über einen Speicherplatz, an dem Patientendaten
abrufbar vorliegen. Hierbei ist vorgesehen, dass der
Adressat des Alarmsignals auf wichtige Patientendaten
zugreifen kann, um eine optimale weitere Behandlung
des Patienten sicherzustellen. Derartige Patientenda-
ten können Daten zu bisherigen Krankheiten, zu einge-
nommenen Medikamenten, zu Medikamentenunver-
träglichkeiten etc. umfassen.
[0038] Die Werte des die Herztätigkeit eines Patien-
ten charakterisierendes Signals und/oder die Patienten-
daten können beispielsweise mittels Download geladen
werden oder per Internet-Browser eingesehen werden.
[0039] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der Empfänger des Alarmsignals
die Möglichkeit hat, mittels schnurloser Datenübertra-
gung eine Aktivierung eines Defibrillators vorzuneh-
men. Denkbar ist der Einsatz der Mobilfunktechnik.
[0040] Im weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass erfasst wird, ob und wie sich der Pa-
tient bewegt, und dass diese Informationen zusammen
mit den die Herztätigkeit eines Patienten charakterisie-
renden Parametern zur Bestimmung einer Grenzwert-
überschreitung herangezogen werden. Auf diese Weise
kann eine besonders genaue Ermittlung einer Grenz-
wertüberschreitung vorgenommen werden, da die
Grenzwertberechnung die Bewegungen des Patienten
berücksichtigt.
[0041] Weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ist es, eine Vorrichtung der einleitend genannten Art der-
art zu konstruieren, dass eine verbesserte Einsatzfähig-
keit unterstützt wird.
[0042] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Vorrichtung zur Erfassung einer Störung der Herz-
tätigkeit eines Patienten mit mindestens einem Sensor
zur Erfassung mindestens eines eine Herztätigkeit ei-
nes Patienten charakterisierenden Signals, mit wenig-
stens einer Signalauswertung, an die der Sensor ange-
schlossen ist, wobei die Signalauswertung mit einem
Analysator zur Erkennung einer Grenzwertüberschrei-
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tung für mindestens einen die Störung der Herztätigkeit
charakterisierenden Parameter versehen ist, sowie mit
einem Signalgeber, an den die Signalauswertung ange-
schlossen ist, gelöst.
[0043] Bei der Störung der Herztätigkeit eines Patien-
ten kann es sich um eine beliebige Störung, beispiels-
weise um Rhythmusstörungen, oder einen sonstigen
krankhaften Zustand handeln. Beispielsweise handelt
es sich bei der Störung der Herztätigkeit eines Patienten
um einen Fibrillationszustand und bei dem die Störung
charakterisierenden Parameter um einen Fibrillations-
parameter.
[0044] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass der oder die Sensoren als
tragbare, mobile Sensoren ausgeführt sind. Die Signal-
auswertung kann ebenfalls an dem Patienten angeord-
net oder auch an anderer Stelle, z. B. ortsfest ausgeführt
sein. In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist der
Signalgeber örtlich vom Patienten getrennt, also nicht
unmittelbar am Patienten angeordnet. Dementspre-
chend kann vorgesehen sein, dass der oder die Senso-
ren und ggf. die Signalauswertung am Patienten getra-
gen werden, wohingegen dies für den Signalgeber in
bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung nicht gilt. Der
Signalgeber kann sich dennoch in der Nähe des Pati-
enten, beispielsweise am Bett oder in der Nähe des Bet-
tes, oder auch in größerer Entfernung vom Patienten,
beispielsweise in einem Arztzimmer, einer Rettungsleit-
stelle, bei Freunden oder Verwandten befinden.
[0045] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Vor-
richtung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0046] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Signalgeber von einem Signalge-
nerator aktivierbar ist.
[0047] Es kann mindestens ein Sensor zur Erfassung
mindestens eines eine Herztätigkeit eines Patienten
charakterisierenden Signals an die Steuereinheit ange-
schlossen sein, wobei der Sensor mit einer Auswer-
tungseinheit zur Erkennung einer Grenzwertüberschrei-
tung für mindestens einen Fibrillationsparameter ver-
bunden ist und wobei die Auswertungseinheit an einen
Signalgeber angeschlossen ist, der von einem Signal-
generator aktivierbar ist.
[0048] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung han-
delt es sich bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Erfassung einer Störung der Herztätigkeit eines Patien-
ten um eine Vorrichtung zur Defibrillation, die als eine
mobile Einheit ausgebildet und mit einem Spannungs-
generator, einer Steuereinheit sowie mindestens zwei
Elektroden versehen ist, wobei mindestens ein Sensor
zur Erfassung mindestens eines eine Herztätigkeit ei-
nes Patienten charakterisierendes Signals an eine Si-
gnalauswertung angeschlossen ist, wobei die Signal-
auswertung mit einem Analysator zur Erkennung einer
Grenzwertüberschreitung für mindestens einen Fibrilla-
tionsparameter versehen ist und wobei die Signalaus-
wertung an einen Signalgeber angeschlossen ist, der
von einem Signalgenerator aktivierbar ist.

[0049] Durch die Verwendung und Auswertung eines
Sensors zur Erfassung mindestens eines Parameters,
der die Herztätigkeit des Patienten charakterisiert und
durch die gerätetechnische Auswertung der Messwerte
im Hinblick auf eine Grenzwertüberschreitung für den
mindestens einen Parameter, beispielsweise einen Fi-
brillationsparameter, ist es möglich, messtechnisch
rechtzeitig einen Zeitpunkt für eine erforderliche Gerä-
teaktivierung zu erkennen und über den zugeordneten
Signalgenerator und den Signalgeber die erforderlichen
Steuersignale zu generieren. Eine Aktivierung des De-
fibrillators kann entweder unmittelbar durch die vom Si-
gnalgeber erzeugten Signale erfolgen, ebenfalls ist dar-
an gedacht, durch den Signalgeber unmittelbar lediglich
ein Statussignal abzugeben, das über eine nachge-
schaltete Signalauswertung zu einer Aktivierung des
Defibrillators herangezogen wird.
[0050] Die Sensoren überwachen vorzugsweise kon-
tinuierlich die eine Herztätigkeit eines Patienten charak-
terisierenden Signale. Die Auswerteeinheit umfasst in
bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung digitale Si-
gnalprozessoren.
[0051] Eine kompakte Geräteausbildung wird auch
dadurch unterstützt, dass die Signalauswertung als Teil
der Steuereinheit ausgebildet ist.
[0052] Eine hohe Aufstellungsflexibilität kann da-
durch erreicht werden, dass die Signalauswertung ört-
lich getrennt zur Steuereinheit angeordnet ist.
[0053] Der Sensor der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung kann zur Erfassung mindestens eines EKG-Si-
gnals, eines Puls-Signals und/oder eines Hämodyna-
miksignals ausgebildet sein.
[0054] Der Sensor kann im Bereich mindestens eines
Klebepflasters, Armbandes, Halsbandes, Brustbandes,
Bauchbandes, Hüftbandes sowie im Bereich einer
Atemmaske angeordnet sein. Denkbar ist beispielswei-
se, dass mehrere Klebepflaster und/oder mehrere Arm-
bänder mit entsprechenden Sensoren vorgesehen sind.
[0055] Der Sensor kann benachbart zur Signalaus-
wertung oder örtlich getrennt zur Signalauswertung an-
geordnet sein. In weiterer Ausgestaltung der Erfindung
ist der Sensor drahtlos mit der Signalauswertung gekop-
pelt. Dabei kann vorgesehen sein, dass der Patient nur
den oder die Sensoren mit sich trägt und dass deren
Signale an die Signalauswertung übertragen werden.
Auch ist es möglich, dass der Patient den oder die Sen-
soren sowie die Signalauswertung mit sich führt und
dass das Ergebnis der Signalauswertung sodann bei-
spielsweise drahtlos an einen Signalgenerator übertra-
gen wird, was den Vorteil mit sich bringt, dass eine Da-
tenübertragung bevorzugt nur dann stattfinden muss,
wenn die Signalauswertung eine Grenzwertüberschrei-
tung ergibt.
[0056] Denkbar ist somit eine Ausführungsform, bei
der der Patient lediglich einen oder mehrere mobile trag-
bare Sensoren, eine Datenübermittlungseinheit und ei-
ne Stromversorgung mit sich führt, während die weite-
ren Komponenten der Vorrichtung davon örtlich ge-
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trennt sind. Die Generierung des Alarmsignals kann ein
geeigneter Stelle, beispielsweise in einem Arztzimmer,
der Rettungsleitstelle, bei Angehörigen oder auch in der
Nähe des Patienten, beispielsweise auf dem Nachttisch
erfolgen.
[0057] Der Signalgeber kann beliebig ausgeführt
sein. In Betracht kommt beispielsweise die Ausführung
als akustischer oder optischer Signalgeber.
[0058] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist
ein Speicher vorgesehen, in dem die Werte des minde-
stens einen die Herztätigkeit eines Patienten charakte-
risierenden Parameters und/oder Patientendaten ge-
speichert werden. Der Speicher kann mobil ausgeführt
sein, d.h. am Patienten getragen werden. Der Speicher
kann jedoch auch stationär angeordnet sein, beispiels-
weise in Form eines Servers. Es kann vorgesehen sein,
dass der oder die Sensoren die erfassten Daten konti-
nuierlich dem Speicher zuführen. Die Übertragung der
Daten kann schnurgebunden oder drahtlos erfolgen.
Vorteilhaft ist es, die Daten für einen vorgegebenen Zeit-
raum (Z. B. über mehrere Wochen oder Monate) aufzu-
zeichnen, damit dem medizinischen Personal eine Be-
wertung des Krankheitsverlaufes bzw. der Entstehung
des aktuellen Zustandes ermöglicht wird.
[0059] Es können Mittel vorgesehen sein, durch die
ein von dem Signalgenerator abgegebenes Kennzeich-
nungssignal schnurgebunden oder drahtlos übertrag-
bar ist. In Betracht kommen beliebige Übertragungs-
techniken, wie beispielsweise Bluetooth oder die Mobil-
funktechnik.
[0060] Auch ist es denkbar, die Übertragung der Wer-
te der die Herztätigkeit des Patienten charakterisieren-
den Parameter in Echtzeit vornehmen zu können, was
für eine Funktionsüberprüfung vorteilhaft sein kann. Die
Übertragung dieser Werte kann von dem oder den Sen-
soren selbst oder von einer daran angeschlossenen
Auswerteeinheit vorgenommen werden.
[0061] Des Weiteren können Bewegungssensoren
vorgesehen sein, mittels derer erfasst wird, ob und wie
sich der Patient bewegt. Die von diesen Sensoren er-
fassten Signale können zusätzlich zu den erfassten Pa-
rametern zu Feststellung herangezogen werden, ob ei-
ne Grenzwertüberschreitung vorliegt.
[0062] Grundsätzlich ist es möglich, dass die Senso-
ren zur Erfassung des die Herztätigkeit des Patienten
charakterisierenden Parameters durch Defibrillator-
elektroden gebildet werden. Auch ist es möglich, zu-
sätzlich zu den Defibrillatorelektroden Sensoren zur Er-
fassung der die Herztätigkeit charakterisierenden Para-
meter vorzusehen.
[0063] Es können Mittel vorgesehen sein, anhand de-
rer Informationen zu dem Aufenthaltsort des Patienten
erhältlich sind, um eine rasche Hilfestellung leisten zu
können. Diese Informationen können beispielsweise
Bestandteil des von dem Signalgenerator erzeugten
Kennzeichnungssignals sein und sodann vom Signal-
geber an dem Empfänger des Alarmsignals übergeben
werden.

[0064] Denkbar ist, dass die erfindungsgemäße Vor-
richtung permanent oder in bestimmten Zeitabständen
Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort der Vorrich-
tung und somit auch des Patienten erhält, diese spei-
chert und im Bedarfsfall übersendet. Eine derartige
Empfangs- und Speichereinheit kann beispielsweise in
die Signalauswertung integriert sein. Derartige Informa-
tionen können beispielsweise Ortsinformationen, wie z.
B. Koordinaten oder Kennungen von Funkzellen oder
Location Areas eines Mobilfunknetzes darstellen, die
von einer Sendeeinheit des Netzes zur Verfügung ge-
stellt werden. In diesem Fall ist die erfindungsgemäße
Vorrichtung mit Mitteln ausgeführt, die die Erfassung
dieser Ortsdaten ermöglichen. Auch andere aus dem
Bereich der Navigationssysteme bekannte Lokalisie-
rungstechniken sind anwendbar. Eine genaue Standort-
bestimmung ist z.B. per GPS realisierbar, wozu die er-
findungsgemäße Vorrichtung mit einem entsprechen-
den Empfänger zu versehen ist. Die Standortdaten kön-
nen gespeichert und im Bedarfsfall an einen Adressaten
übersandt werden oder abgefragt werden.
[0065] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
Mittel vorgesehen, die kontinuierlich oder in Zeitabstän-
den einen Selbsttest der Vorrichtung durchführen.
[0066] Die Sensoren, die Elektroden und/oder die
Auswerteeinheit können vorzugsweise in Kleidungs-
stücke (BHs, Slips, Gürtel etc.) integriert sein. Es kann
vorgesehen sein, dass insbesondere die Sensoren und/
oder die Elektroden derart ausgeführt sind, dass diese
beim Waschen der Kleidungsstücke nicht entfernt wer-
den müssen. Die Auswerteeinheit und etwaige weitere
Komponenten der Vorrichtung sind vorzugsweise lös-
bar von dem Kleidungsstück ausgeführt.
[0067] Desweiteren kann vorgesehen sein, dass die
Stromversorgung für die Komponenten der Vorrichtung,
insbesondere der am Patienten befindlichen Kompo-
nenten mittels einer wiederaufladbaren Batterie erfolgt.
[0068] In den Zeichnungen sind Ausführungsbeispie-
le der Erfindung schematisch dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1: ein schematisches Blockschaltbild zur Ver-
anschaulichung eines grundsätzlichen Aufbaus ei-
nes Defibrillators mit Überwachungseinrichtung,

Fig. 2: ein Blockschaltbild zur Veranschaulichung
des grundsätzlichen Aufbaus der Überwachungs-
einrichtung,

Fig. 3: eine gegenüber Fig. 2 abgewandelte Aus-
führungsform, bei der ein Sensor und eine Signal-
auswertung räumlich getrennt voneinander ange-
ordnet und drahtlos miteinander verbunden sind
und

Fig. 4: eine nochmals abgewandelte Ausführungs-
form, bei der die Signalauswertung räumlich be-
nachbart zum Sensor angeordnet ist und eine
drahtlose Übertragung bereits vorverarbeiteter Da-
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ten erfolgt.

[0069] Figur 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines
Defibrillators (1). Der Defibrillator (1) weist zwei Elektro-
den (2, 3) auf, die über Anschlußleitungen (4, 5) an eine
Basiseinheit (6) angeschlossen sind. Die Basiseinheit
(6) ist mit einem Schockgeber (7) sowie einer Detekti-
onseinheit (8) versehen.
[0070] Der Schockgeber (7) ist dazu ausgebildet,
Elektroschocks an die Elektroden (2, 3) anzulegen. Die
Detektionseinheit (6) ist insbesondere dafür ausgebil-
det, elektrische Signale im Bereich der Elektroden (2,
3) aufzunehmen, beispielsweise ein Elektrokardio-
gramm. Die Detektionseinheit (8) unterstützt es insbe-
sondere, den Elektroschock zeitoptimal abzugeben.
[0071] Die Basiseinheit (6) ist an eine Steuereinheit
(9) angeschlossen, die eine Auswertung der Signale der
Detektionseinheit (8) vornehmen kann. Ebenfalls ist
auch daran gedacht, dass die Detektionseinheit (8) un-
mittelbar auf den Schockgeber (7) einwirkt. Eine manu-
elle Betätigung der Steuereinheit kann über eine Bedi-
eneinheit (10) erfolgen.
[0072] An die Steuereinheit (9) ist ebenfalls eine
Überwachungseinrichtung (11) angeschlossen, die min-
destens einen die Herztätigkeit des Patienten charakte-
risierenden Parameter erfaßt. Insbesondere ist daran
gedacht, die Überwachungseinrichtung (11) als eine
mobile EKG-Erfassungseinheit auszubilden. Die Über-
wachungseinrichtung (11) kann beispielsweise im Be-
reich eines Klebepflasters, im Bereich eines Armbandes
oder im Bereich eines Brustbandes positioniert werden.
[0073] Figur 2 zeigt den Aufbau der Überwachungs-
einrichtung (11) in einer etwas detaillierteren Darstel-
lung. Die Überwachungseinrichtung (11) besteht im we-
sentlichen aus einem Sensor (12), einer Signalauswer-
tung (13), einem Signalgenerator (14) sowie einem Si-
gnalgeber (15). Im Bereich der Signalauswertung (13)
erfolgt ein Vergleich, ob die gemessenen Parameter ei-
nen Fibrillationszustand charakterisieren.
[0074] Für den Fall einer Erkennung eines derartigen
Zustandes wird über den Signalgenerator (14) ein ge-
eignetes Kennzeichnungssignal generiert und über den
Signalgeber (15) abgegeben. Der Signalgeber (15)
kann entweder direkt an die Steuereinheit (9) ange-
schlossen sein, es ist aber auch möglich, dass das vom
Signalgeber (15) abgegebene Signal lediglich mittelbar
für eine Aktivierung des Defibrillators (1) verwendet
wird.
[0075] Gemäß der Ausführungsform in Figur 3 ist der
Sensor (12) räumlich getrennt von der Signalauswer-
tung (13) sowie den nachfolgenden Bauelementen an-
geordnet. Der Sensor (12) ist lediglich mit einem Sender
(16) gekoppelt, der über eine Antenne (18) drahtlos mit
einem Empfänger (17) gekoppelt ist, der eine Antenne
(19) aufweist. Eine derartige Ausführungsform unter-
stützt eine leichte Ausbildung einer den Sensor (12) auf-
weisenden Erfassungseinheit und damit einen ange-
nehmen Benutzungskomfort für den Patienten.

[0076] Gemäß einer besonderen Ausführungsform ist
insbesondere daran gedacht, den Signalgeber (15) als
einen akustischen Signalgeber oder einen optischen Si-
gnalgeber zu realisieren. Das derart generierte Alarm-
signal kann erfaßt und für eine Aktivierung des Defibril-
lators (1) benutzt werden.
[0077] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
auch daran gedacht, die Detektionseinheit (8) minde-
stens zu einem Teil im Bereich einer Beatmungsmaske
für die Durchführung der CPAP-Therapie anzuordnen.
Hierdurch wird einem Patienten das Anlegen der Über-
wachungseinrichtung (11) erleichtert, da kein zusätzli-
ches separates Teil zu benutzen ist.
[0078] Bei der Ausführungsform gemäß Figur 4 ist die
Signalauswertung (13) örtlich benachbart zum Sensor
(12) angeordnet. Durch diese Ausführungsformen kann
der Umfang der vom Sender (16) zum Empfänger (17)
zu übertragenden Daten reduziert werden. Dies führt
beim Sender (16) zu einem geringeren Stromverbrauch
und deshalb bei einem Batteriebetrieb zu einer verlän-
gerten Betriebsfähigkeit.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung einer Störung der Herztä-
tigkeit eines Patienten, dadurch gekennzeichnet,
dass von mindestens einem Sensor (12) minde-
stens ein die Herztätigkeit eines Patienten charak-
terisierender Parameter erfaßt wird, dass eine au-
tomatische Auswertung im Hinblick auf mindestens
einen die Störung der Herztätigkeit charakterisie-
renden Parameter durchgeführt wird und dass bei
einer Erfassung einer Grenzwertüberschreitung für
mindestens einen der die Störung der Herztätigkeit
charakterisierenden Parameter ein Alarmsignal ge-
neriert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei der Störung der Herztä-
tigkeit eines Patienten um einen Fibrillationszu-
stand handelt und dass es sich bei dem die Störung
der Herzaktivität charakterisierenden Parameter
um einen Fibrillationsparameter handelt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine messtechnische Erfas-
sung eines EKG-Signals, eines Puls-Signals und/
oder eines Hämodynamik-Signals durchgeführt
wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Mess-
werterfassung im Bereich mindestens eines Klebe-
pflasters, Armbandes, Halsbandes, Brustbandes,
Bauchbandes, Hüftbandes und/oder im Bereich ei-
ner Beatmungsmaske durchgeführt wird.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine senso-
rische Messdatenerfassung und eine Auswertung
der Messsignale voneinander örtlich getrennt
durchgeführt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine sensorische
Messdatenerfassung und eine Auswertung der
Messsignale örtlich benachbart durchgeführt wer-
den und dass die Ergebnisse der Signalauswertung
an einen anderen Ort übertragen werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Sen-
sor (12) erfaßten Messdaten drahtlos zu einer Si-
gnalauswertung (13) oder dass die Ergebnisse der
Signalauswertung (13) drahtlos zu einem Signalge-
nerator (14) übertragen werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein akusti-
sches und/oder ein optisches Alarmsignal generiert
wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Alarmsi-
gnal ein Steuersignal umfasst, das unmittelbar die
Aktivierung eines Defibrillators bewirkt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Werte
des mindestens einen die Herztätigkeit eines Pati-
enten charakterisierenden Parameters gespeichert
werden.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Erken-
nen einer Grenzwertüberschreitung ein Kennzeich-
nungssignal generiert wird, das die Abgabe des
Alarmsignals bewirkt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kennzeichnungssignal schnur-
gebunden oder drahtlos übertragen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übertragung des Kennzeich-
nungssignals per Datennahübertragung, insbeson-
dere per Bluetooth, oder per Datenfernübertra-
gung, insbesondere mittels Telefon oder Mobilfunk-
technik, erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass im Rahmen der
Übertragung des Kennzeichnungssignals die ge-
speicherten Werte des mindestens einen die Herz-
tätigkeit eines Patienten charakterisierenden Para-

meters oder Informationen über einen Speicher-
platz übertragen werden, an dem die Werte abruf-
bar vorliegen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass im Rahmen der
Übertragung des Kennzeichnungssignals Patien-
tendaten oder Informationen über einen Speicher-
platz, an dem Patientendaten abrufbar vorliegen,
übertragen werden.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass erfasst wird,
ob und wie sich der Patient bewegt, und dass diese
Informationen zusammen mit den die Herztätigkeit
eines Patienten charakterisierenden Parametern
zur Bestimmung einer Grenzwertüberschreitung
herangezogen werden.

17. Vorrichtung zur Erfassung einer Störung der Herz-
tätigkeit eines Patienten mit mindestens einem
Sensor (12) zur Erfassung mindestens eines eine
Herztätigkeit eines Patienten charakterisierenden
Signals, mit wenigstens einer Signalauswertung
(13), an die der Sensor (12) angeschlossen ist, wo-
bei die Signalauswertung (13) mit einem Analysator
zur Erkennung einer Grenzwertüberschreitung für
mindestens einen die Störung der Herztätigkeit
charakterisierenden Parameter versehen ist, sowie
mit einem Signalgeber (15), an den die Signalaus-
wertung (13) angeschlossen ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei der Störung der Herztä-
tigkeit eines Patienten um einen Fibrillationszu-
stand handelt und dass es sich bei dem die Störung
der Herzaktivität charakterisierenden Parameter
um einen Fibrillationsparameter handelt.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass der Signalgeber (15) von
einem Signalgenerator (14) aktivierbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung als eine mobile Einheit ausgebildet ist und
zur Defibrillation dient und ferner einen Spannungs-
generator, eine Steuereinheit (9) sowie mindestens
zwei Elektroden (2, 3) aufweist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Signalauswertung (13) als Teil
der Steuereinheit (9) ausgebildet ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Signalauswertung (13)
örtlich getrennt zur Steuereinheit (9) angeordnet ist.
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23. Vorrichtung nach einem der vorhergeheden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sen-
sor (12) benachbart oder örtlich getrennt zur Signal-
auswertung (13) angeordnet ist.

24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sen-
sor (12) drahtlos mit der Signalauswertung (13) ge-
koppelt ist.

25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Speicher vorgesehen ist, in dem die Werte des min-
destens einen die Herztätigkeit eines Patienten
charakterisierenden Parameters und/oder Patien-
tendaten gespeichert werden.

26. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Si-
gnalgeber (15) schnurgebunden oder drahtlos mit
dem Signalgenerator (14) in Verbindung steht.

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Bewe-
gungssensoren vorgesehen sind, mittels derer er-
fasst wird, ob und wie sich der Patient bewegt.

28. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soren (12) zur Erfassung mindestens eines eine
Herztätigkeit eines Patienten charakterisierendes
Signals durch Defibrillatorelektroden gebildet wer-
den.

29. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel
vorgesehen sind, anhand derer Informationen zu
dem Aufenthaltsort des Patienten erhältlich sind.
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